
	
Tennisschule	„Werder“	

	
	Teilnahmebedingungen:	

Tennistraining	für	Erwachsene	ab	18	Jahren	
	
Anmeldung:		
Die	Anmeldung	zum	Tennistraining	erfolgt	online	über	das	entsprechende	Formular	
unserer	 Website	 (tennisschulewerder.de).	 Mit	 der	 Anmeldung	 bestätigen	 Sie	 die	
Kenntnisnahme	 und	 Zustimmung	 der	 Teilnahmebedingungen.	 Ebenso	 verpflichtet	
sich	 der	 Trainierende	 für	 die	 Teilnahme	 an	 der	 gesamten	 Sommersaison	 vom	
27.04.2026	bis	12.09.2026.	

	
Mitgliedschaft:	
Die	Mitgliedschaft	im	Tennisverein	„Werder“	e.V.	ist	Voraussetzung	für	die	Teilnahme	
am	Training	der	Tennisschule	„Werder“.	Bitte	schließen	Sie	die	Mitgliedschaft	direkt	
über	die	Geschäftsstelle	des	Vereins	ab	(info@tv-werder.de).	
	
Es	 können	 maximal	 drei	 Termine	 ohne	 Mitgliedschaft	 wahrgenommen	 werden.	
Danach	ist	eine	Teilnahme	am	Trainingsbetrieb	ohne	Mitgliedschaft	ausgeschlossen.	
Es	 erfolgt	 keine	 Erstattung	 der	 anteiligen	 Trainingsgebühr,	 falls	 der	 rechtzeitige	
Abschluss	der	Mitgliedschaft	versäumt	wird.	
	
Zahlungen:		
Sie	bekommen	 immer	vorab	eine	Rechnung	per	Mail	 zugeschickt.	Die	Gebühren	 für	
das	Tennistraining	können	überwiesen	werden	oder	mit	erteiltem	SEPA-Mandat	von	
Ihrem	angegebenen	Konto	per	Einzug	erfolgen.	Das	Zahlungsziel	beträgt	10	Tage.	

	
Bitte	 stellen	Sie	 sicher,	dass	 Ihr	Konto	 im	Einzugszeitraum	ausreichend	gedeckt	 ist.	
Falls	es	zu	einer	Rücklastschrift	kommen	sollte,	behält	sich	die	Tennisschule	vor	eine	
zusätzliche	Bearbeitungsgebühr	von	19€	zu	berechnen.		
	
Staffelpreismodell:	
Die	 Gebühren	 pro	 Trainingseinheit	 (60	 Minuten)	 richten	 sich	 nach	 einem	
Staffelpreismodell:	Die	Gruppengröße	kann	zwischen	1	und	5	Trainierenden	liegen.	
	
Einzeltraining:		 49€		
2er/Partner:	 25€	
3er	Gruppe:	 17€	
4er	Gruppe:		 13€	
5er	Gruppe:	 11€	

	
	
	
	
	



Hallengebühren:	
Eventuelle	zusätzliche	Hallenkosten	von	7,50€	je	60	Minuten	für	die	gesamte	Gruppe	
werden	bei	Unwetter	anteilig	berechnet,	unabhängig	der	 tatsächlichen	Anwesenheit	
der	Trainierenden	zur	jeweiligen	Trainingsstunde.	
	
Rückerstattung:		
Eine	 Rückerstattung	 der	 Gebühren	 für	 das	 Gruppentraining	 ist	 nach	 erfolgter	
Anmeldung	 grundsätzlich	 nicht	 möglich.	 Die	 Teilnahme	 an	 dem	 Gruppentraining	
erfolgt	verbindlich	für	die	gesamte	Sommersaison	vom	27.04.2026	bis	12.09.2026.	
	
Bei	 Terminkollisionen,	 schulischen,	 universitären	 oder	 beruflichen	Verpflichtungen,	
Krankheiten,	 Verletzungen,	 Urlaub	 oder	 sonstigen	 Verhinderungen	 ist	 kein	
vorzeitiger	 Abbruch	 des	 Gruppentrainings	 der	 Sommersaison	 möglich.	 Nicht	 in	
Anspruch	genommene	Trainingseinheiten	können	nicht	erstattet	werden.	Die	Gebühr	
für	 das	 Gruppentraining	 der	 gesamten	 Sommersaison	 ist	 unabhängig	 von	 der	
tatsächlichen	Teilnahme	in	voller	Höhe	zu	entrichten.	

	
Ausfallende	Stunden:		
Sollten	 Trainingsteilnehmende	 Termine	 während	 der	 Zeit	 des	 Kurses	 mal	 nicht	
wahrnehmen	 können,	 ist	 ein	 Nachholen	 der	 verpassten	 Trainingseinheit	 aus	
organisatorischen	Gründen	nicht	möglich.		

	
Regen	(Unwetter):	
Bei	 Regen	 oder	 Unwetter	 entscheidet	 allein	 die	 Leitung	 der	 Tennisschule	 ob	 das	
Training	 in	 die	 Halle	 verlagert	 wird.	 Kommt	 es	 zu	 diesem	 Fall	 während	 der	
Sommersaison,	 wird	 das	 Tennistraining	 in	 der	 Halle	 auf	 bis	 zu	 drei	 Courts	
durchgeführt	 oder	 ggf.	 fortgeführt.	 Es	 kann	 dabei	 zu	 Zusammenlegungen	 von	
Trainingsgruppen	 kommen.	 Dieser	 Umstand	 erhebt	 keinen	 Anspruch	 auf	
Rückerstattung.	 Zudem	 besteht	 auch	 kein	 Recht	 auf	 Absage	 der	 Trainingseinheit	
seitens	der	Trainierenden.	

	
Kein	Tennistraining	an	folgenden	Tagen:	
Das	 Tennistraining	 findet	 an	 Feier-,	 Ferien-	 und	 Brückentagen	 grundsätzlich	 nicht	
automatisch	statt.	In	der	Sommersaison	sind	es	folgende	Termine:	
	

• 01.05.26	(Tag	der	Arbeit)	
• 14.05.26-16.05.26	(Christi	Himmelfahrt)	
• 25.05.26-26.05.26	(Pfingsten)	
• 01.07.26-12.08.26	(Sommerpause)	

	
In	 diesen	 Zeiträumen	 kann	 Training	 nach	 individueller	 Absprache	 mit	 dem/der	
zuständigen	Trainer/In	in	der	gesamten	Gruppenkonstellation	durchgeführt	werden.		
	
Vorzeitiger	Ausstieg:		
Ein	 vorzeitiger	 Ausstieg	 ist	 grundsätzlich	 nicht	 möglich.	 Der	 Ausstieg	 aus	 dem	
laufenden	 Trainingsbetrieb	 ist	 immer	 nur	 zum	 Ende	 der	 Sommersaison	 (Mitte	
September)	oder	zum	Ende	der	Wintersaison	(Ende	April)	möglich.	Diese	Fristen	sind	
gleichbedeutend	mit	dem	Abschluss	des	jeweiligen	Gruppenunterrichts	pro	Saison.	Es	
ist	keine	zusätzliche	Kündigung	bei	der	Tennisschule	notwendig.	
	
Die	Mitgliedschaft	im	Tennisverein	„Werder“	muss	separat	gekündigt	werden.	
	
	



Kurszusammensetzung:		
Die	 Zusammensetzung	 der	 jeweiligen	 Kurse	 erfolgt	 durch	 die	 Tennisschule.	 Die	
Einteilung	 basiert	 auf	 den	 eingereichten	Anmeldeformularen.	 Auf	 Grund	 der	 hohen	
Nachfrage	kann	die	Gruppengröße	abweichen.	Wir	bitten	um	Verständnis,	falls	nicht	
alle	Gruppenwünsche	berücksichtigt	werden	können.	
Die	Trainingsdauer	wird	i.d.R.	mit	60	Minuten	angesetzt.	
	
TrainerInnen:		
Die	 Tennisschule	 weist	 die	 TrainerInnen	 den	 jeweiligen	 Kursen	 zu.	 TrainerInnen-
wünsche	werden	nicht	entgegengenommen.	

	
Geeignete	Kleidung	und	Ausrüstung:		
• Sportshirt	und	Sporthose	mit	Taschen	
• Tennisschuhe	Outdoor:	„Fischgräten-Muster“	
• Tennisschuhe	Halle:	profillose	glatte	Sohle	
• Tennisschläger	

	
Ohne	 geeignetes	 Material,	 kann	 nicht	 am	 Training	 teilgenommen	 werden.	 Sowohl	
Hallenschuhe	 als	 auch	 Tennisschläger	 können	 bis	 zu	 drei	Mal	 ausgeliehen	werden,	
danach	müssen	eigene	Schuhe	und	Schläger	zum	Training	mitgebracht	werden.	

	


